
Beschlüsse aus der 5. öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 31.05.2023 

 

• Der Gemeinderat der Gemeinde Bad Brambach bestätigt den Beschluss aus der 

4/2023 Sitzung des Gemeinderates vom 26.04.2023 zur Aufstellung einer 

Außenbereichssatzung der Gemeinde Bad Brambach für den Bereich Rohrbach 

Richtung Hennebach der Gemarkung Rohrbach.  

 

• Der Gemeinderat erteilt den Auftrag für das BV - Oberflächenbehandlung Teilbereich 
der Schönberger Straße - an die Fa. HHS Riedl GmbH, Adorf zum Bruttopreis von  
45.764,66 €. 

 

• Der Gemeinderat erteilt den Auftrag für das BV - Oberflächenbehandlung Bosestraße 
- an die Fa. HHS Riedl GmbH, Adorf zum Bruttopreis von 36.734,94 €. 

 

• Aufgrund § 4 Abs. 2 in Verbindung mit § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den 

Freistaat Sachsen in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 

(SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 

(SächsGVBl. S. 705) geändert worden ist, beschließt der Gemeinderat 31.05.2023 die 

Satzung der Gemeinde Bad Brambach über die Form der öffentlichen 

Bekanntmachung und der öffentlichen Bekanntgabe (Bekanntmachungssatzung). 

Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

• Aufgrund von § 4 Abs. 2 in Verbindung mit § 28 Abs. 1 der Gemeindeordnung für den 

Freistaat Sachsen in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 beschließt 

der Gemeinderat, den § 3 der Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren 

im Freibadgelände Bad Brambach vom 29.09.2022 wie folgt zu ändern: 

Freibadgebühren 

• Tageskarte  

   Kinder / Jugendliche 6-16 Jahre                        2,00 € 

Jugendliche ab 16 Jahre und Erwachsene        3,00 € 

• 10er Karte 

   Kinder / Jugendliche 6-16 Jahre                       15,00 € 

   Jugendliche ab 16 Jahre und Erwachsene       23,00 € 

• Saisonkarte 

 Kinder / Jugendliche 6-16 Jahre                       30,00 € 

   Jugendliche ab 16 Jahre und Erwachsene       46,00 € 

Campinggebühren  

• Strompauschale pro Tag: 5,00 € / Wohnmobil/ Wohnanhänger 

• Kurtaxe gemäß geltenden Preisen, welche an die Sächsische Staatsbäder GmbH 

zu entrichten ist. 

Die Änderungen treten am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 

 

• Der Gemeinderat beschließt die Bewerbung am bundesweiten Standortwettbewerb 

für die Ansiedlung der Geschäftsstelle Kleinstadtakademie. 

 

• Der Gemeinderat beschließt in der Sitzung am 31.05.2023 die Aufhebung der 

Haushaltssatzung inkl. Haushaltsplan für das Jahr 2023. 

 

• Der Gemeinderat beschließt die Unterzeichnung einer Kooperation zwischen der 

Sächsischen Energieagentur GmbH SAENA und der Gemeinde Bad Brambach. 

 

 

Beschlüsse, die verfahrenstechnische Angelegenheiten betreffen, sind nicht aufgeführt. 

 

 


